
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/6/23 1Ob553/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1995

Norm

ABGB §140 Af

ABGB §141 III

Rechtssatz

Einem Großelternteil ist die Belastung oder Verwertung seiner Liegenschaft (Grundstücksanteile) zur Erfüllung seiner

subsidiären Unterhaltsp6icht dann nicht zumutbar, wenn ihm in absehbarer Zeit keine Einnahmen zur Verfügung

stehen, um einen Hypothekarkredit wieder abzutragen und darüber hinaus damit gerechnet werden muß, daß er die

Liegenschaft, auf der sie wohnt, verlieren könnte.
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